
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Öffentliche Bekanntmachungen 

der Stadt Wuppertal 


Zusammenstellung der Bekanntmachungen und Mitteilungen der Stadt 
Wuppertal, die vom 26.03.2007 an im Eingangsbereich des Rathauses 
Barmen (Johannes-Rau-Platz 1) aushängen/ausgehangen haben. 

Inhaltsverzeichnis Seite 
Bauleitplanung/Grundstücksverfügungen: 
• Sammelverfahren zur Änderung der folgenden Bebauungspläne:  

BP 834 / 1. Änd. – Hans-Böckler-Straße – 
BP 223 / 3. Änd. – Bergerheide – 
BP 297 / 3. Änd. // 297 B / 4. Änd. – Dasnöckel - 
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Sonstiges: 
• Wahl der Vertreter/innen der Migrantinnen und Migranten im Migrati

onsausschuss der Stadt Wuppertal am 21. November 2004 
4 

• Jahresabschluss des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal zum 
31. Dezember 2005 
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• Bekanntmachung des Eisenbahn-Bundesamtes Köln vom 27.02.2007 
über die Freistellung von Bahnbetriebszwecken für das Grundstück Ge
markung Ronsdorf, Flur 22, Flurstücke 100 und 101 (Bf. Ronsdorf / 
Gasstraße) 

7 

• Bekanntmachung des Eisenbahn-Bundesamtes Köln vom 27.02.2007 
über die Freistellung von Bahnbetriebszwecken für das Grundstück Ge
markung Barmen, Flur 146, Flurstück 29, und Flur 29, Flurstücke 46 und 
47 (Gbf. Oberbarmen / Widukindstraße) 

15 

• 44. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(GEP 99) im Gebiet der Stadt Wuppertal (Regiobahn Verlängerung-Ost 
und Kalkabbaugebiet Dornap) 

24 

• Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 33 
• Aufgebot vom Sparkassenbuch Nr. 3448029144 35 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Inkrafttreten von Bauleitplänen 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 12.02.2007 den Satzungsbeschluß 

gem. § 10 BauGB für die nachstehend genannten Bauleitpläne gefaßt. 


Sammelverfahren zur Änderung der folgenden Bebauungspläne:

BP 834 / 1. Änd. – Hans-Böckler-Straße–

BP 223 / 3. Änd. – Bergerheide–

BP 297 / 3. Änd. // 297 B / 4. Änd. – Dasnöckel 

Geltungsbereiche: 

834 – Hans-Böckler-Straße – 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst die Waldfläche südlich der Hans-Böckler-
Straße, östlich der Wohnsiedlung Hermann-Ehlers-Straße und westlich der Wohnsiedlung 
Röttgen und Am Brucher Häuschen, im Süden begrenzt durch den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 834. 

223 – Bergerheide –
Der Geltungsbereich der Änderung umfasst die Waldfläche südwestlich der Grundstücke 
Untere Bergerheide 63 – 69, Obere Bergerheide 44 – 48 in einer Tiefe von ca. 80 – 90 m 
und nordwestlich der Grundstücke In der Beek 67 und 73b in einer Tiefe von ca. 100 – 110 
m. 

297/ 297B – Dasnöckel – 

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst die Waldfläche nordöstlich und östlich der
 
Grundstücke der Siedlung Zaunbusch, nördlich der Roßkamper Straße, westlich der
 
Siedlung Ehrenhainstraße, im Norden begrenzt durch die Wegeverbindung südlich und 

östlich der im Bebauungsplan Nr. 297 B festgesetzten Spielplatzfläche, im Nordwesten
 
begrenzt durch den Weg südlich der Grundstücke Gräfrather Straße 129 bis 133. 


Mit dieser Bekanntmachung treten die genannten Bauleitpläne in Kraft.
 
Die genannten Bauleitpläne werden mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus 

Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), 1. 

Etage, Zi. C156, während der Dienststunden, und zwar montags bis freitags von 8:00 bis 

12:00 Uhr und donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu jedermanns 
Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt der Bauleitpläne und der Begründung wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Hinweise 
1. 	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2006 (BGBl. I S. 2099) über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die o. g. Bauleitpläne und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. 	 Eine Verletzung der in § 215 (1) Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften wird 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit der Bekanntmachung der 
o. g. Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. 	 Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03. Mai 2005 (GV NRW S. 498), beim Zustandekommen der o.g. Bauleitpläne kann 
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nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 


b) 	 der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 


c) 	 der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 


oder 


d) 	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

Wuppertal, den 22.03.2007 
Der Oberbürgermeister 

gez. 

Jung 
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Bekanntmachung 

Wahl der Vertreter/innen der Migrantinnen und Migranten im Migrati-
onsausschuss der Stadt Wuppertal am 21. November 2004 

Die aus dem Listenwahlvorschlag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands – 
CDU – für den Migrationsausschuss der Stadt als persönliche Vertreterin für Herrn Ange
lo Gallitelli gewählte Bewerberin, 

Frau Cristina Behle, 

ist am 8. März 2007 verstorben. Als Nachfolgerin wird die unter der lfd. Nr. 5 des Listenwahl
vorschlages benannte Bewerberin, 

Frau Anita Dabrowski, Wittener Str. 149, 42279 Wuppertal, 

festgestellt. 

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats beim Wahlleiter für das Stadtgebiet 
Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 

Wuppertal, den 15. März 2007 

Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
I.V. 

gez. 

Dr. Slawig 
Stadtdirektor 



       

                       

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bekanntmachung des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal: 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 

Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht: 

1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2005 

1. 	 Die Bilanz des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal zum 
31. Dezember 2004 wird in Aktiva und Passiva gleichlautend mit  936.442.629,18 € 
festgestellt. 

2. 	 Von dem ausgewiesenen Jahresgewinn 2005 in Höhe von  5.782.015,34 € 
wird ein Betrag von 2.531.364,12 € an den städtischen Hauhalt 
abgeführt und der Restbetrag in die allgemeine Rücklage eingestellt. 

   Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 18.12.2006 den Jahresabschluss und den Lagebericht 2005  
  des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal wie oben aufgeführt festgestellt. 

2. Abschließender Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal 
zum 31.12.2005 beauftragte 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bachem, Fervers, Janssen, Mehrhoff 

hat am 04.10.2006 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigen
betriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal, Wuppertal  für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Die Buchführung und die Auf- 
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor- 
schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung  
der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten  
Prüfung ein Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und  
über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie die Erwartung über mögliche Fehler berück
sichtigt. 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
   

 
  
 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags
lage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, er vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und stellt die Chancen und 
Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bachem, 
Fervers, Janssen, Mehrhoff ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Herne, den 26. Februar 2007 

i.A. Thomas Knuth 

3. Öffentliche Auslegung 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2005 liegen ab dem Tag der 
Veröffentlichung an 14 Tagen beim Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal, Müngstener 
Straße 10, an den Werktagen von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr zur Einsichtnahme aus. 

Wuppertal, den 06.03.2007 

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Dr. Flunkert 
Betriebsleiter 






























































